
des Fahrzeugeigentümers und -halters
VERZICHTSERKLÄRUNG

Bitte senden Sie das Formular ausgefüllt an:
Kitzbühel Pro-Motion GmbH · Wegscheidgasse 2a · A-6370 Kitzbühel
organisation@alpenrallye.at

Das Ausfüllen des Formulars ist nur erforderlich, wenn der Fahrer 
nicht Eigentümer und Halter des Wettbewerbsfahrzeuges ist

Ich bin einverstanden mit der Beteiligung meines Fahrzeuges an der 33. KITZBÜHELER ALPENRALLYE 2020
und verzichte durch Abgabe der Nennung für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle und 
Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen:

• Mitglieder des MSC
• den Veranstalter, Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer,
• Behörden, Renndienste und allen anderen Personen, die mit der Organisation 

der Veranstaltung in Verbindung stehen,
• den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei 

der Veranstaltung benutzten Straßen samt Zubehör verursacht werden und
• die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und 

Stellen, außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung.

Marke, Type:  ________________________________________________________________________________________________

Kennzeichen: ________________________________________________________________________________________________

Name Fahrzeugeigentümer: ____________________________________________________________________________________

Name Fahrer: ________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum: __________________________  Unterschrift Fahrzeugeigentümer: ________________________________________

Ich verzichte gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer) deren Helfer, Eigentümer, Halter der anderen Fahr-
zeuge, sowie gegen Bewerber, Fahrer des von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeuges (anderslautende besondere 
Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Bewerber, Fahrer gehen vor) auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Motorsportveranstaltung entstehen, außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Scha-
densverursachung.

Die Haftungsausschlussvereinbarung wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegen-
über wirksam.

33. Kitzbüheler Alpenrallye von 3. bis 6. Juni 2020


